
Im Original an: 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  
|D|E|1|3|R|H|B|0|0|0|0|0|1|3|6|9|9|0| 

Stadt Rheinberg 
Fachbereich Finanzen 
Kirchplatz 10 
47495 Rheinberg 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat 

1. Zahlungspflichtige/r und/oder Giro-Kontoinhaber/in:
Name* Vorname* 

Telefon/E-Mail (ggf. für Rückfragen) 

Straße*, Hausnummer* PLZ*, Wohnort* 

Name des Geldinstituts* 

BIC (8 oder 11 Stellen)* IBAN* 

| DE        |           |           |           |           |         |

2. Vertragsgegenstand 
(Kassenzeichen/Mandatsreferenz): 

Das Lastschriftmandat soll gelten  ab sofort  ab Datum:  

Ich ermächtige die Stadt Rheinberg, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift für o.g. Kassenzeichen 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Rheinberg von meinem Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an den Zahlungspflichtigen gerichteten 
Bescheid. Hierbei werden Zahlungsbetrag, Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung sowie die o.g. Gläubiger-
Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer bzw. das Kassenzeichen wird im Bescheid oder in 
einem gesonderten Schreiben mitgeteilt. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der DSGVO-Hinweise auf der zweiten Seite. 

Ort und Datum Unterschrift Kontoinhaber/in 

Nur auszufüllen, wenn der/die Kontoinhaber/in von der/dem/den Zahlungspflichtigen abweicht. 

Zahlungspflichtiger/Name* Vorname* 

Anschrift* 

Ich bin/Wir sind damit    einverstanden /    nicht einverstanden, dass das angegebene Girokonto auch für 

Erstattungen genutzt wird. Ich/Wir bevollmächtige/n die Stadt Rheinberg, Erstattungen und Vergütungen auf ein 

Girokonto des Bevollmächtigten/Verwalters mit schuldbefreiender Wirkung vorzunehmen (Geldempfangsvollmacht).

Datum Unterschrift Kontoinhaber/in Unterschrift Zahlungspflichtige/r 

J210000
Stamp



Datenschutzrechtliche Hinweise zur Einwilligungserklärung 

Die Stadt Rheinberg verarbeitet (insbesondere erhebt, übermittelt und speichert) Ihre personenbezogenen Daten, 
wenn Sie dieses Formular ausfüllen. 

Kontaktdaten 
Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union geltenden Datenschutzgesetze und andere Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist die 
Stadt Rheinberg, Der Bürgermeister, Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg, E-Mail: Stadtverwaltung@rheinberg.de, 
Tel.: 02843/171-0, Fax: 02843/171-480. 

Die rechtlichen Grundlagen bzw. Voraussetzungen werden durch die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten der Stadt Rheinberg geprüft und überwacht. Die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Stadt Rheinberg – Datenschutzbeauftragter, Kirchplatz 10, 47495 
Rheinberg, Tel.: 02843/171-121, Fax: 02843/171-480, E-Mail: Datenschutz@rheinberg.de. 

Zweck der Datenverarbeitung 
Im Rahmen der Bearbeitung Ihres SEPA-Lastschriftmandats benötigt die Stadt Rheinberg die Angaben zu Ihren 
personenbezogenen Daten für die Ausführung von Lastschrifteinzügen. 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligungserklärung nach Art. 6 Abs. 1a 
Datenschutzgrundverordnung. Die zur Verarbeitung personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das heißt, 
sie werden bei der Stadt Rheinberg nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen datenschutzrechtlicher Zulässigkeiten an die Sparkasse am 
Niederrhein zum Zweck der Lastschrifteinlösung weitergegeben. 

Datenübermittlung an Drittstaaten 
Eine Datenübermittlung an Drittstaaten erfolgt nicht. 

Speicherdauer/Löschfristen 
Eine Nutzung Ihrer im Rahmen der Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats erfassten personenbezogenen Daten 
erfolgt nach 3 Jahren ohne dessen Inanspruchnahme nicht mehr. 

Rechte der Betroffenen 
Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung und 
Widerspruch bezüglich der erfassten personenbezogenen Daten wird an  dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. 
Rechtsgrundlage hierfür sind die Artikel 15 bis 21 der Datenschutzgrundverordnung sowie §§ 49 und 50 
Landesdatenschutzgesetz NRW. 
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ganz oder teilweise ohne Angaben von Gründen für die Zukunft 
widerrufen. Ein eventueller Widerruf kann zur Folge haben, dass der angegebene Zweck nicht erfüllt werden 
kann. Der Widerruf ist formlos an den Verantwortlichen zu richten und soll die betroffene Person sowie das 
Bestreben nach Widerruf erkennen lassen. 
Beschwerden über das Vorgehen der Stadt Rheinberg in dieser datenschutzrechtlichen Angelegenheit richten Sie 
an die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 
40102 Düsseldorf, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de, Tel.: 02 11 38 42 40. 
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